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1.  Veranstalter

Der Veranstalter ist der Modellbahnclub Thale / Harz e.V. in Kooperation mit beteiligten Vereinen. 
2.  Ziel der Veranstaltung

Das Ziel ist einem breiten Publikum des Harzer Raumes und dem Fachpublikum die Modellbahn und den Modellbau vorzustellen, Anregungen zu geben, Hilfestellungen anzubieten, im Bereich des Tauschmarkes Zubehör für den Modellbahn-  und Modellbau anzubieten.
Auf der Veranstaltung werden Anlagen, Diarahmen, Vitrinen, Schautafeln und Stand- bzw. Funktionsmodelle aus den Bereichen der Modellbahn, RC-Cars, Automodellbau, Schiffsmodellbau und Flugmodellbau gezeigt.
Desweiteren werden zur Abrundung der Veranstaltung Multimediavorführungen gezeigt, eine Tombola durchgeführt und den Besuchern eine Cafeteria angeboten.

Für die Teilnehmer an der Schau wird am Samstag ein gemütlicher Abend zum Kennen- lernen und zum Fachsimpeln durchgeführt. Hier besteht die Möglichkeit zur Präsentation eigener Fotos, Filme oder Videos.
3.  Bewerbung und Zulassung zur Veranstaltung

Die Bewerbung zur Schau erfolgt durch Anschreiben des Veranstalters oder freie Bewerbung eines Interessenten. Wir sind weitgehend auf den Idealismus, das Engagement und die Initiative der Teilnehmer angewiesen.
Folgende Teilnahmen sind möglich:

· Teilnehmer am Tauschmarkt gegen Standgebühren pro m2 / Tag
· Teilnehmer als nicht gewerbsmäßiger Aussteller an der Schau

· Gastaussteller des Veranstalters

Die zur Verfügung gestellte Fläche für den Tauschmarkt sollte 40 % der Gesamtaus-stellungsfläche nicht übersteigen.
Die Zulassung der Teilnehmer am Tauschmarkt erfolgt nur nach schriftlichem Vertrags-abschluss.  Eine Rückerstattung der Standgebühr bei Nichterfüllung des Vertrages ist ausgeschlossen.

Die Nutzungsendgelte für die Teilnehmer am Tauschmarkt sind vor Veranstaltungsbeginn gegen Quittung beim Veranstalter zu entrichten. Bei nicht fristgerechter Entrichtung der Standgebühren ist der Veranstalter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.
Für Teilnehmer am Tauschmarkt ist die Weitergabe der Standfläche an Dritte ohne Zustimmung des Veranstalters nicht gestattet.

Die Teilnehmer am Tauschmarkt sind für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Abfällen aus der Handelstätigkeit eigenverantwortlich. Bei Bedarf kann zwischen dem Veranstalter und dem Händler eine gegebenenfalls kostenpflichtige Entsorgung vereinbart werden.
Die Zulassung der Teilnehmer als Aussteller erfolgt nur nach schriftlichem Vertrags-abschluss. Bei Nichterfüllung des Vertrages wird eine Konventionalstrafe in Höhe von 200 € an den Veranstalter fällig.
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung nach Bewerbung besteht nicht.
4.  Finanzierung, Aufwandsentschädigung der Teilnehmer sowie Aufteilung des Einnahmeüberschusses zwischen dem Veranstalter und den Kooperationsvereinen
Der Veranstalter ist weitestgehend auf den Idealismus der Teilnehmer angewiesen. In vertraglich vereinbarten Umfängen werden Transport und Reisekosten als auch Übernachtungskosten übernommen. Der verbleibende Einnahmeüberschuss wird unter dem Veranstalter und den Kooperationsvereinen nach einem Verteilerschlüssel aufgeteilt.
Die Einnahmen der Veranstaltung sind:

· Standgebühren
· Sponsorenmittel
·  Werbeeinnahmen
·  der Eintritt zur Schau. Die Höhe der Eintrittspreise wird durch den Veranstalter festgelegt

· Standgebühr für die Cafeteria, wenn diese durch einen gewerblichen Händler betrieben wird
· Konventionalstrafen durch vorzeitigen Standabbau  und vertragliche Nichterfüllung
Die Ausgaben der Veranstaltung sind:

· vertraglich bestätigte Transportkosten inklusive Tankrechnungen oder vereinbarte Fahrtkosten für die Aussteller nach Bundes-Reisekostenrecht in der gültigen Fassung für die Teilnahme an der Veranstaltung
· vertraglich bestätigte Übernachtungskosten für die Teilnehmer an der Veranstaltung, wenn die Fahrzeit vom / zum Heimatort mehr als 45 Minuten je Fahrt beträgt. In begründeten Ausnahmefällen kann der Veranstalter hiervon abweichen
· Kosten für Werbung zur Veranstaltung in Form von Druckkosten für Plakate, Anzeigen in Medien, TV-Spots sowie Kosten für die Werbeagentur. Das Werbeetat sollte maximal 10 % der geplanten Einnahmen betragen
· Kosten der Miete des Veranstaltungsortes
· Kosten der Ausstellerhaftpflicht

Nach Abzug der Ausgaben von den Einnahmen wird die Differenz als Überschussbeteiligung an den Veranstalter und den Kooperationsvereinen nach folgendem Verteilerschlüssel aufgeteilt:
1. Verhältnis Fläche der gesamten Ausstellungsstücke zur eigenen Fläche der Ausstellungsstücke
2. Verteilerschlüssel errechnet sich wie folgt:

2.1. Kategorie des Ausstellungsstückes
2.2. Maßstabs- bzw. Nenngrößenfaktor
Siehe Anlage 1 der Vertragsbedingungen
Die Überweisung der vertraglich vereinbarten Überschussbeteiligung sollte spätestens 8 Wochen nach Ausstellungsende erfolgen.
5.  Abrechnung der bestätigten Kostenübernahme
Die vertraglich bestätigten Transportkosten oder die vereinbarte Reisekostenübernahme sind innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellungsende beim Veranstalter schriftlich unter Vorlage einer Kopie eventueller Orginalrechnungen einzureichen. Der Veranstalter verpflichtet sich bis spätestens 4 Wochen nach Veranstaltungsende zur Begleichung durch Überweisung auf das Konto des Vertragspartners. Bei nicht fristgerecht eingereichter Rechnungslegung entfällt der Anspruch auf Kostenerstattung unwiderrufliche.
6. Sicherheit & Versicherung

Zur Gewährleistung der Sicherheit während der Öffnungszeiten der Veranstaltung wird ein Sicherheitsdienst in Verbindung mit dem diensthabenden Ausstellungsleiter durch den Veranstalter gestellt. Dieser übt das Hausrecht nach BGB aus. 

Außerhalb der Öffnungszeiten wird eine aus zwei Mann bestehende Nachtwache des Veranstalters für die Sicherheit der Ausstellung sorgen.

Eine Versicherung der Ausstellungsstücke gegen Diebstahl, Beschädigung oder Verlust erfolgt durch den Veranstalter nicht. Eine Ausstellerhaftpflichtversicherung wird durch den Veranstalter abgeschlossen.
Zum Ende des Veranstaltungstages sowie am Ende des Aufbaus haben die Teilnehmer ihren Stand spannungsfrei (Trennung der Anlage vom Stromnetz) zu verlassen.

Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt ausschließlich durch den Haupteingang. Eine Benutzung der Notausgangstüren zum Betreten oder Verlasen ist mit Ausnahme beim Abbau nicht gestattet.
7. Zutritt der Teilnehmer zum Veranstaltungsort

Die aktiven Teilnehmer holen bei der Anreise zum Aufbau ihre benötigten Ausstellerausweise gegen eine Kaution für die Hülle von 2,00 € pro Ausweis am Kassenbereich beim Ausstellungsleiter der Veranstaltung ab. Eine namentliche Meldung der Teilnehmer hat bis 5 Tage vor Aufbaubeginn beim Veranstalter schriftlich zu erfolgen.
Außerhalb der Auf- bzw. Abbauzeiten sowie eine Stunde vor bis eine Stunde nach den Öffnungszeit der Veranstaltung ist aus Sicherheitsgründen der Aufenthalt von Teilnehmern im Veranstaltungsraum nicht gestattet. Über Ausnahmen kann in begründeten Einzelfällen durch den Ausstellungsleiter abweichend entschieden werden. Am Samstag zum gemütlichen Abend endet das Zutrittsrecht der Teilnehmer um 23:00 Uhr.

Die genauen Zeiten sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Nach dem erfolgten Abbau geben die Teilnehmer ihre Ausstellerausweise im Kassenbereich ab. Die Kaution wird sofort ausgezahlt.
8. Bestätigte Unterbringung der Teilnehmer
Der Veranstalter stellt Übernachtungsmöglichkeiten für Aussteller und Teilnehmer am Tauschmarkt zur Verfügung, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Die Kosten sind von den Teilnehmern am Tauschmarkt selbst zu tragen. 
Aus Kostengründen können wir keine luxuriösen Unterkünfte bieten. Der Veranstalter wird Übernachtungen mit Frühstück in Jugendherbergen oder Ferienwohnungen organisieren. Ist eine Unterbringung am Veranstaltungsort nicht möglich, werden Übernachtungs-möglichkeiten im regionalen Umfeld gebucht. Eine Fahrzeit von 60 Minuten zwischen Übernachtungs- und Veranstaltungsort ist zumutbar.
Nimmt ein Teilnehmer bestätigte Übernachtungen nicht in Anspruch, werden diese Kosten von der Ausschüttung abgezogen.

9. Verpflegung der Teilnehmer

In der Cafeteria wird ein kleines Imbissangebot sowie Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten.
Auf Vorbestellung wird an den Ausstellungstagen ein warmes Mittagessen für Teilnehmer zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Vorbestellung hat mit der Meldung der Teilnehmer zu erfolgen.
Im Umfeld  eines 15 minütigen Fußweges können auch die gastronomischen Einrichtungen besucht werden.

Am Samstag findet eine Ausstellerfeier zum Selbstkostenpreis statt. Dazu wird von jedem Teilnehmer ein Kostenanteil von 10,00 € erhoben.
10. Standpräsentation und Standbetreuung der Aussteller und Händler
Der Stand ist permanent über den gesamten Zeitraum der Öffnungszeiten mit eingewiesen Personal zu betreiben bzw. zu besetzen (Betriebspflicht der Teilnehmer).

Den Weisungen des Sicherheitsdienstes und des Ausstellungsleiters ist Folge zu leisten.
Die Teilnehmer haben die erhaltenen Ausstellerausweise gut sichtbar zu tragen.

Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung bitten wir im Interesse unserer Gäste auf den Genuss von Alkohol zu verzichten. In den Gesprächen mit den Besuchern ist eine „Standarte“ oder „Fahne“ sehr unangenehm. Das Rauchen im Ausstellungsraum und den angrenzenden Räumen ist nicht gestattet. Teilnehmer benutzen die gekennzeichnete Raucherinsel. 

Es ist für eine ansehnliche Standgestaltung (z.B. sind Tische mit Decken, die nach vorn bodenlang sind, zu versehen) zu sorgen. Dazu gehört auch eine entsprechende Dekoration sowie notwendige Beschriftung (z.B. Bezeichnung, Maßstab, Infos).
 Die Ausstellungsanlagen wirken für den Betrachter wesentlich besser, wenn auch hier nach vorn hin Stoffe den freien Durchblick verwehren und das „Chaos“ unter der Anlage mit bodenlagen Stoff verschwindet.

Ausstellungstücke in Vitrinen und Diarahmen sind durch den Teilnehmer zu beschriften.
Die Werbung am Stand außer Eigenwerbung des Teilnehmers ist nicht gestattet. Abweichungen hiervon sind im Vorfeld mit dem Veranstalter zu klären. Ein Anspruch darauf besteht nicht.
Zum Tauschmarkt sind nur Waren für den Modellbau zugelassen. Über die Zulassung einzelner Anbieter und das Warenangebot entscheidet der Veranstalter.
Das Nutzungsentgelt wird in EUR nach der Brutto-Gesamtfläche in m² incl. Reinigungs-gebühr pro Tag berechnet. Über die Höhe des zu entrichtenden Nutzungsentgeltes ist Stillschweigen zu wahren.

Die Verkaufsstände müssen den arbeitsschutztechnischen Vorschritten entsprechen.

Die Teilnehmer am Tauschmarkt (Händler) sind verpflichtet, am Stand ein Schild in der Mindestgröße A4 mit ihrem Namen und ihrer Anschrift gut sichtbar anzubringen.

Die Teilnehmer am Tauschmarkt (Händler) haftet gegenüber dem Veranstalter für: 

· alle Schäden, die durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung seiner Pflichten entstehen
Der Händler des zugelassenen Geschäftes hat den Veranstalter von allen Ansprüchen freizustellen, die von dritter Stelle aus dem Aufbau und dem Betrieb des zugelassenen Geschäftes erhoben werden. 

 Das Anbieten folgender Artikel ist strengstens untersagt:

· Tiere 
· nationalsozialistische Artikel

· gebrauchsfähige Waffen und Kriegsspielzeug

· pornographische Artikel

· Hehlerwaren

· Imitationen-Blender-Replikate-Repros etc. 
· nicht ordnungsgemäß lizenzierte Tonträger 
· Speisen und Getränke
Es ist untersagt, ohne Zustimmung des Veranstalters Reklame für andere Veranstaltungen zu machen. 

Für Diebstahl der angebotenen Wahre auf den Verkaufsständen auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ist der Händler selber verantwortlich. 
Ein Wachschutz außerhalb der Öffnungszeiten wird vom Verein nicht gestellt

Als Teilnehmer am Tauschmarkt (Händler) sind pro Stand maximal 2 Personen zugelassen. Zusätzliches Standpersonal kann im Vorfeld bis Veranstaltungsbeginn mit dem Veranstalter vereinbart werden, ansonsten gelten weitere Personen als Besucher und müssen den Eintrittspreis entrichten.

Teilnahmeberechtigte am Tauschmarkt sind gewerbliche und private Anbieter oder Händler. Die Teilnehmer am Tauschmarkt  müssen im Besitz einer Gewerbekarte sein.
Der Veranstalter erwartet von den Teilnehmern einen freundlichen und kameradschaftlichen Umgang und gegenseitige Rücksichtnahme insbesondere beim Auf-  und Abbau sowie eine reibungslose Zusammenarbeit.
Der Auf- und Abbau ist eigenverantwortlich abzuwickeln. Es ist sicherzustellen, dass der Stand rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn (Eröffnung) fertig gestellt wird. Ein vorzeitiger Standabbau ist nicht zulässig. Sollte dennoch der Stand vorzeitig (während der Öffnungszeiten der Veranstaltung) abgebaut werden, wird eine Konventionalstrafe in Höhe von 200 € erhoben und sofort fällig.
Zu Beginn der Ausstellung wird eine Ausstellungseröffnung mit geladenen Gästen aus der Kommunalpolitik, Vertretern von Dachverbänden, regionaler Institutionen und Vertretern von Medien und Presse sowie den Veranstalter und den Vertretern der Kooperationsvereine durchgeführt. Im Anschluss daran findet ein Rundgang durch die Ausstellung statt.
11. KFZ & Parken
Fahrzeuge sind nach dem Aufbau unverzüglich auf die zugewiesene Parkfläche abzustellen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an den Fahrzeugen.

Das Abstellen der Fahrzeuge hat so zu erfolgen, dass Flucht- und Rettungswege nicht blockiert oder verstellt werden.

Bei der Anmeldung am Aufbautag erhalten die Teilnehmer Parkausweise für ihre Fahrzeuge. Diese sind gut sichtbar an der Frontscheibe anzubringen. Ein Rechtsanspruch auf einen Parkplatz am Veranstaltungsort besteht nicht. 

12.Besucherwerbung zur Harzer Modellbahn- & Modellbauschau
Der Veranstalter hält ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn Plakate in Format A3 und A4 bereit. Diese könne nach vorheriger Anmeldung von uns bezogen werden. Auf der Homepage des Veranstalters kann das Plakat als PDF-Datei zu Werbungszwecken herunter geladen werden. 

13.Schlussbestimmungen
Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für öffentliche Veranstaltungen dürfen Modelle aller Art, die mit einem Nazi-Emblem versehen sind, grundsätzlich nicht ausgestellt werden. Diese Embleme sind zu entfernen oder unkenntlich zu machen (überkleben).
Als Gerichtsstand gilt das zuständige Amtsgericht des Landkreises Harz (Quedlinburg) als vereinbart.
Anlage 1: Verteilerschlüssel
	Nenngrößen-faktoren

	Nenngröße
	Maßstab
	Nenngrößenfaktor m2
	
	
	
	

	Z
	220
	1,76
	
	
	
	

	N
	160
	1,42
	
	
	
	

	TT
	120
	1,19
	
	
	
	

	H0
	87
	1
	
	
	
	

	O
	45
	0,76
	
	
	
	

	I
	32
	0,61
	
	
	
	

	II
	22,5
	0,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kategorie-faktoren

	Kategoriebezeichnung
	Faktor zur Fläche
	Kategoriekennziffer
	
	
	
	

	bewegte Exponate (Anlagen) fertig
	1
	KF1
	
	
	
	

	für nicht fest aufgebaute oder Rohbaufertige bewegte Exponate
	0,75
	KF2
	
	
	
	

	für unbewegte Exponate (Schaustücke, Diorahmen, Vitrinmodelle)
	0,5
	KF3
	
	
	
	


Anlage 2: Termine
Aufbauzeiten

Mittwoch, 9.2.2011 von 15:00 – 20:00 Uhr

Donnerstag,  10.2.2011 von 13:00 – 20:00 Uhr

Freitag,  11.2.2011 von 9:00 – 22:00
Ausstellungszeiten –Zutritt für Veranstaltungsteilnehmer

Samstag,  12.2.2011 von 7:00 – 23:00 Uhr

Sonntag,  13.2.2010 von 9:00 – 23:00 Uhr
Ausstellungszeiten – Zutritt für Besucher

Samstag,  12.2.2011 von 10:00 – 17:00 Uhr

Sonntag,  13.2.2011 von 10:00 – 17:00 Uhr

Abbauzeiten

Sonntag,  13.2.2011 ab 17:00 Uhr

Montag,  14.2.2011 von 7:00 – 12:00 Uhr
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